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RS OGH 1994/3/16 13Os8/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.03.1994

Norm

StPO §477 Abs1

StPO §477 Abs2

Rechtssatz

Das Vorliegen eines für eine Maßnahme gemäß § 477 Abs 1 StPO erforderlichen und auf der unrichtigen

Gesetzesanwendung beruhenden Nachteils für den Angeklagten darf nicht mit dem Verbot der reformatio in peius (§

477 Abs 2 StPO) verwechselt werden. Dieses Verbot wird erst aktuell, wenn in der Sache selbst entschieden wird.
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